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Wichtiger Hinweis der Redaktion 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Druckfehler oder versehentlich nicht veröffentlichte Texte keine  

Gewährleistung oder Haftung übernehmen. Dies gilt auch für eventuell daraus entstehende Folgeschäden. 
 

 

ANZEIGENSCHLUSS 

für das Amtsblatt am 09.12.2015  

ist der 03.12.2015 um 12.00 Uhr. 
Anzeigen, die später eingehen, können leider nicht 

berücksichtigt werden. 
 

APOTHEKEN – NOTDIENST:                   
 

Fr., 04.12.15 ab 18.00 Uhr bis Fr., 11.12.15, 18.00 Uhr     
Adler Apotheke, Neustädter Str. 9, 91462 Dachsbach 
Telefon: 09163 / 997077 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:   11 6 11 7 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 

 

Bekanntmachung 
 
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der See-
bachgruppe für das Haushaltsjahr 2015. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssat-
zung im Amtsblatt Nr. 48 des Landkreises Erlangen-
Höchstadt vom 26.11.2015 gemäß § 22 Abs. 1 der 
Verbandssatzung bekanntgemacht wurde. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen 
für die Dauer ihrer Gültigkeit in der Finanzverwaltung 
der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf, Hannberger 
Straße 5, 91093 Heßdorf, innerhalb der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsicht bereit. 
 

 

Sonstige Bekanntmachungen 

 

Neuer Fahrplan gilt ab Mitte Dezember 

 
Ab Sonntag, 13. Dezember 2015 gilt wieder ein neuer 
Verbundfahrplan. ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer kön-
nen sich unter www.vgn.de oder unter den Rufnum-
mern 0911/2707599 und 08004636846 über die Ände-
rungen informieren. Für unterwegs bietet die VGN-
App alle Infos zu den geänderten Fahrzeiten. Ta-
schenfahrpläne liegen ab dem Fahrplanwechsel in 
den Gemeinden zum Mitnehmen aus.  

 
 

 

Wir gratulieren 

 
06.12.2015 Frau Kunigunda Müller 

Hoderweg 1 
88 Jahre 

07.12.2015 Frau Margot Schütz 
Industriestr. 11 

87 Jahre 

08.12.2015 Herrn Herbert Jendryssek 
Erlanger Str. 34 

85 Jahre 

10.12.2015 Frau Simon Späk 
Meisterweg 27 

76 Jahre 

 
Den Jubilaren unsere herzlichsten Glückwünsche! 
 

 

Der Markt Weisendorf bedankt sich herzlich für die 

gespendeten Christbäume bei 

 
Fam. Dietsch, Siedlerstraße 

Fam. Engelhardt, Oberlindach 

 
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hin-
weisen, dass für 2016 auch wieder Christbäume für 
Weisendorf und Ortsteile gesucht werden.  
 
Hierfür können Sie sich mit unserem Bauhof,  
Tel. 09135 / 2438 in Verbindung setzen. 
 

 

Notfall - Dienst 
der Wasserversorgung des Marktes Weisendorf 

an Wochenenden und Feiertagen 
 

Tel. 01 72 / 81 38 426 
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Bürgerstiftung Weisendorf 
 

 
 

Stiften oder spenden 

 

zum Wohle der Bevölkerung von Weisendorf 
 

Nähere Informationen finden Sie unter www.weisendorf.de 

 

 
 

 

 

WEISENDORF HILFT 
 

Liebe Weisendorfer! 
 

Wir suchen wieder unterschiedlichste Sachspenden 
und würden uns sehr freuen, wenn Sie einen Blick auf 
unsere Homepage werfen.  
 
Unter www.weisendorf-hilft.de sowie in der Facebook-
Gruppe „Weisendorf hilft“ finden Sie die stets aktuelle 
Liste der Dinge, die momentan gebraucht werden. 
 

 
Die nächste Sprechstunde der Arbeitslosenberatung 
und der Mobbingberatung Herzogenaurach in 
Höchstadt ist am Donnerstag 17.12.2015 von 17 bis 
20 Uhr im Haus St. Hildegund, Steinwegstraße 1.  
 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, kann aber hel-
fen die Wartezeit zu verkürzen, Telefon 09132 / 79 67 
19.  Berater Bernd Schnackig steht in der Sprechstun-
de für alle Fragen rund um Arbeitslosigkeit und Mob-
bing am Arbeitsplatz zur Verfügung.  
 
Die Beratung ist vertraulich und für die Ratsuchenden 
kostenlos. 
 

 

Versichertenberater für Weisendorf 
 

 Beißer Harald, Mönchweg 5, Weisendorf 
Tel. 09135 / 6959 oder 0176 / 84106777 
 

 Goebel Dieter, Weisendorf 
Tel. 09135 / 2775 

 
Auskunft und Beratung nach tel. Vereinbarung. 
 

 

 

 

 

Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen 

Rentenversicherung Nordbayern 
 
Sprechtage im Landkreis Erlangen-Höchstadt 2016 
 
Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
(Stadtverwaltung, Versicherungsamt), 
Terminvereinbarung:  09131 / 862835 

Termine: jeden Montag und Dienstag 
 jeweils 8.30-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr 

 
Höchstadt/Aisch 
Obere Brauhausgasse 7, 91315 Höchstadt/Aisch 
(Kommunbrauhaus, EG, kleiner Sitzungssaal) 
Terminvereinbarung:  09193 / 626-123 

Termine: jeden 1., 2. und 3. Mittwoch im Monat 
 jeweils 8.30-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr 

 
Herzogenaurach 
Marktplatz 11, Stadtverwaltung, 91074 Herzogenaurach 
Terminvereinbarung:  09132 / 901114 

Termine: jeden 1. und 3. Dienstag im Monat  
                jeweils 8.30-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr 

  
Zur telefonischen Terminvereinbarung die Versiche-
rungsnummer nennen. Zur Beratung ist die Mitnahme 
der Versicherungsnummer, der Versicherungsunterla-
gen und des Personalausweises erforderlich! 
 

 

Fundsachen: 

 

Geldbetrag 
FO: Siedlerstraße 

 

Fundamt:   Gemeinde Weisendorf,  

                    Zimmer Nr. 205, Tel. 09135/712027 

 

 
 



 

Amtsblatt Weisendorf Nr. 49           02.12.2015   ____________________________________________________________________ 3  

Schnelle Internetverbindung 
 
Um im gesamten Gemeindegebiet des Marktes Wei-
sendorf ein Angebot an schnellem Internet für die 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Firmen und Unter-
nehmen zu realisieren, wurde im Rahmen des Breit-
bandausbaues mit dem Unternehmen Inexio KGaA 
ein Ausbauvertrag für die Ortsteile Rezelsdorf, Sauer-
heim, Sintmann, Nankendorf, Buch, Reuth, Kairlin-
dach und Neuenbürg geschlossen. 
 
Der Ausbau soll bis Mitte 2016 abgeschlossen sein 

und dazu bietet Inexio Informationsveranstaltungen 
an.  
 
Diese finden am  
 

  Dienstag, 08.12.2015 um 19.00 Uhr  
im Gasth. Lunz in Rezelsdorf für die Ortsteile  

Rezelsdorf, Sintmann und Sauerheim 
 

  Mittwoch, 16.12.2015 um 19.00 Uhr  
im Gasth. Alte Schule in Kairlindach für die  

Ortsteile Kairlindach und Neuenbürg 
 

  Donnerstag, 17.12.2015 um 19.00 Uhr  
im Gasth. Süß in Buch für die  

Ortsteile Buch, Nankendorf und Reuth 
 

statt. 
 

Außerdem finden Beratungsveranstaltungen im 
Rathaus Weisendorf statt. Bei diesen Veranstaltungen 
berät Sie ein Mitarbeiter von inexio persönlich. Von 
Vorteil ist es, wenn Sie entweder ihre jetzigen Ver-
tragsunterlagen mitbringen oder sich im Vorfeld über 
ihre Kündigungsfristen informieren. 
 

Termine für die Beratungsveranstaltungen: 
 

  Mo., 11.01.2016 von 16.00 bis 19.00 Uhr 
für die Ortsteile Rezelsdorf, Sintmann und 
Sauerheim 
 

  Di., 12.01.2016 von 16.00 bis 19.00 Uhr 
für die Ortsteile Buch, Nankendorf und Reuth 
 

  Mo., 25.01.2016 von 16.00 bis 19.00 Uhr 
für die Ortsteile Kairlindach und Neuenbürg 

 
Falls Sie sich vorab schon informieren möchten, 
schauen Sie einfach im Internet unter www.myquix.de 
oder informieren Sie sich unter der kostenlosen Ruf-
nummer 0800-7849375. 
 

 

BITTE BEACHTEN!!! 

 

Bitte geben Sie Beiträge für das Amtsblatt in Zu-

kunft nur noch auf Datenträger oder per E-Mail in 

Word-Format an amtsblatt@weisendorf.de ab. 

 

Herzlichen Dank, Ihre Redaktion 

Verunreinigung der öffentlichen Straßen, Wege und 

Plätze durch Hundekot 
 
Dem Markt Weisendorf liegen immer wieder Be-
schwerden von Bürgern über die Verunreinigung von 

Straßen und besonders von Gehwegen durch Hun-
dekot vor. 
 
Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist 
es untersagt, öffentliche Straßen mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder ver-

unreinigen zu lassen. Insbesondere ist es verboten, 

Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen (§ 3 
Abs. 1 und Abs. 2 b) der Verordnung über die Reinhal-
tung und Reinigung der öffentlichen Straßen des 
Marktes Weisendorf vom 14.02.2012). 
 
Gemäß § 13 Ziffer 1 der o.g. Verordnung kann nach 
Art. 66 Nr. 5 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) mit einer Geldbuße bis zu 500 € belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 
eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen 
lässt. 
 

Der Markt Weisendorf appelliert daher eindringlich 
an alle Hundebesitzer, darauf hinzuwirken, dass eine 
Verunreinigung der öffentlichen Verkehrsflächen un-
terbleibt. 
 
An folgenden Standorten befinden sich Hundetoiletten: 
 

 Mönchweg / Am Alten Sportplatz – Brücke 
Mönchweg 

 Sauerheimer Weg – Ortsausgang Richtung Sau-
erheim 

 Flurbereinigungsweg nach dem Gewerbegebiet 
Ost / Richtung Kairlindach 

 Gehweg Baugebiet „Gerbersleithe“ Richtung 
Reuth (Brücke) 

 Karlsweg Richtung Schrebergärten 

 Uehlfelder Weg (Höhe Aussiedlerhof) 

 Im Schlossgarten (südl. Weg) 

 Fußweg zwischen Gerbersleite und Am Mühlwei-
her 

 Am Ochsenweiher (Höhe Wertstoffinsel) 

 Meisterweg, Richtung Waldmeierhof 

 Buch, Feldstraße 
 
Zusätzlich gibt es nur Beutelspender an folgenden 
Standorten: 
 

 Rezelsdorf, Höhe Friedhof 

 Kairlindach, Kirchweg 

 Boxbrunn, Am Teich 

 Reuth, Flurweg neben Spielplatz 
 

Bitte unterstützen auch Sie die Sauberkeit in unse-

rer Gemeinde. 
  
Heinrich Süß, Erster Bürgermeister 
 

 

http://www.myquix.de/
mailto:amtsblatt@weisendorf.de
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                                Zukunft braucht Menschlichkeit 
Ortsverband 

                                 Seebachgrund-Großenseebach 
 
Sehr geehrte Damen u. Herren, 
bei unseren drei Halbtags-Weihnachtsmarkt-Besuchs-
fahrten starten wir jeweils an der ÖPNV-Bushaltestelle  
in Weisendorf Erlanger Straße 
 

Mittwoch,  02.12.2015: 

Weisendorf – Abfahrt um 11.40 Uhr 

Neuenbürg – Abfahrt um  11.45 Uhr 

Donnerstag, 03.12.2015: 

Weisendorf – Abfahrt um  11.45  Uhr 

Kairlindach – Abfahrt um  11.50 Uhr 

Neuenbürg  - Abfahrt um  11.52 Uhr 

Mittwoch, 09.12.2015: 

Weisendorf  - Abfahrt um 11.50 Uhr 
 

Falls noch Fragen, bitte Valentin Schaub, Tel. 09135/ 

547 anrufen.  

 

 

Landkreis feiert auch 2016 Seniorenfasching  
Vorverkauf startet bereits im Dezember. 
 
Am Mi., 03.02.2016 lacht und schunkelt wieder die 
ganze Aischtalhalle: Ab 14:30 Uhr lädt der Landkreis 
Erlangen-Höchstadt dort zum jährlichen „Seniorenfa-
sching“. Einlass ist bereits ab 13:30 Uhr. Karten kos-
ten sieben Euro und beinhalten einen Verzehrgut-
schein für einen Imbiss, ein Getränk und einen Orden. 
Inhaber der blauen oder goldenen Ehrenamtskarte er-
halten Karten zum ermäßigten Preis von fünf Euro. In-
teressierte können Tickets ab Di., 15.12.2015 telefo-
nisch bei Anna Maria Preller, Seniorenbeauftragte des 
Landkreises Erlangen-Höchstadt, unter der Rufnum-
mer 09131 803-277 bestellen. Die Karten werden an-
schließend per Post zugestellt. Auch bei Sabine Plät-
zer von der Stadtverwaltung Höchstadt 09193 626-127 
und bei Martin Vogel vom Freizeitheim Herzo-
genaurach (09132 73417-0) sind Karten erhältlich.  

 
 

Beratung für Existenz-Gründer und Kleinunter-

nehmer 
 

Der nächste Infotag der Aktivsenioren findet am Mon-

tag, 7. Dezember 2015 in der Zeit von 14 – 18 Uhr im 

Wirtschaftsreferat der Stadt Erlangen, Nägels-

bachstr. 40, im 1. OG statt. Anmeldungen zu den 

Einzelgesprächen sind bis Freitag, den 04.12.2015 

unter  der Tel. 09131 / 86-2556, bei der Wirtschafts-

förderung der Stadt Erlangen möglich. 
 
AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. berät Existenzgrün-
der und hilft kleinen und mittleren Unternehmen in al-
len Phasen ihres Unternehmens, z.B. bei der Erstel-
lung des Businessplans, bei Fragen zur Unterneh-
mensführung etc.. Die AKTIVSENIOREN sind Exper-
ten im Ruhestand und geben im Rahmen des Vereins 
ihre Berufs- und Lebenserfahrung aus unterschiedli-
chen Bereichen in Wirtschaft und Management weiter. 

Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und hono-
rarfrei. 
 
Die Aktivsenioren leisten keine Rechts- und Steuerbe-
ratung. Sie können aber aus ihrer Sicht und Erfahrung 
dazu kritische und konstruktive Hinweise und Empfeh-
lungen geben. Die Aktivsenioren leisten in erster Linie 
Hilfe zur Selbsthilfe bei Existenzgründung und Unter-
nehmensführung.  

 

 

Arbeiter Samariter Bund RV ERH - Fachstelle für 
pflegende Angehörige, Rosi Schmitt, Fachberaterin - 
Untere Bachgasse 5a - 91325 Adelsdorf 
rosi.schmitt@asb-erlangen.de – 09193 / 5033191 
 

Pflege- und Demenzberatungsstelle für alle Bürge-

rinnen und Bürger 
Die Pflege- und Demenzberatungsstelle unterstützt die 
ambulante Pflege und Betreuung für pflegebedürftige 
und demenzkranke Menschen. Auch bei Pflegebedürf-
tigkeit und Demenz wollen und sollen die Betroffenen 
möglichst lange zu Hause in ihrem gewohnten Le-
bensbereich bleiben dürfen. Dazu bedarf es an Wis-
sen über die verschiedenen Unterstützungs- und Ent-
lastungsangebote. Die Beratungsstelle zeigt auf, wel-
che Angebote es gibt und hilft Ihnen, die Pflege und 
Betreuung in der häuslichen Umgebung zu erleichtern.  

Wir informieren und beraten Sie über: 
Hilfs- und Unterstützungsangebote über Pflege und 

Betreuung im häuslichen Bereich; Pflegeheim, Pfle-
gedienst, Tages- und Betreuungsdienst; Alzheimer 
Demenz und Depression; Unterstützen bei der  Pfle-
geeinstufung, Pflegefinanzierung, Wohnungsanpas-
sung; Hilfsmittelverordnung, Hausnotruf …; neue 
Wohnformen, z.B. ambulant betreute Wohngemein-
schaften für Demenzkranke, Vorsorgevollmacht, Pati-
entenverfügung …; 
 

Telefon: (09193) 5033191 oder Mobil: (0177) 5884882  
oder Mail: rosi.schmitt@asb-erlangen.de 
Hausbesuche sind nach Terminabsprache jederzeit 

möglich! Die Beratungen sind kostenfrei! 
 

Weitere Angebote: 

Betreuungsgruppe „Treffpunkt Regenbogen“ für 

Menschen mit Demenz in Großenseebach 
Die Betreuungsgruppe bietet ein abwechslungsreiches 
Angebot für Demenzerkrankte wie gemeinsam ko-
chen, spazieren gehen, sich bewegen mit Musik, sin-
gen, Geschichten erzählen und vieles mehr. 
Die Kosten belaufen sich auf  9,60 € die Stunde und 
werden bei Anspruch auf Pflegeleistung von der Pfle-
gekasse übernommen.  
Jeden Donnerstag von 10 – 15 Uhr statt im Evang. 
Gemeindehaus, Veit-vom-Berg-Haus, Gartenstr. 43, 
91091 Großenseebach 
Auf Wunsch steht auch ein Fahrdienst zur Verfügung. 
 

Information und Anmeldung: 
Telefon: 09193 / 5033191 oder Mail: ro-
si.schmitt@asb-erlangen.de; Frau Margret Teibach, 
09135 / 1518  
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MARKT WEISENDORF 

 

Niederschrift 
 
Sitzung: Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss 
Tag: Montag, 23.11.2015  
Uhrzeit: 19.00 Uhr 
Ort: Sitzungssaal des Rathauses Weisendorf 
 
Einwände gegen die Tagesordnung 
 
Es  bestehen keine Einwände.  
 

Öffentliche Sitzung 
  
Zu 1)  
Genehmigung der Sitzungsniederschrift über die letzte Sit-
zung des Haupt-, Finanz- und Kulturausschusses am 
29.06.2015 
 
Die Sitzungsniederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Haupt-, Finanz- und Kulturausschusses am 29.06..2015 
wird ohne Einwand genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis:  9 : 0 
 
Das Protokoll der nichtöffentlichen Sitzung des Haupt-, Fi-
nanz- und Kulturausschusses vom 29.06.2015 wird zur 
Kenntnis während der Sitzung in Umlauf gegeben und gilt 
als genehmigt, wenn keine Einwände erhoben werden. 
 
Zu 2)  
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weisendorf; Zu-
schussantrag zur Errichtung eines Gartenhauses für die 
Evangelisch-Lutherische Kindertagesstätte 
 
Mit Schreiben vom 15.07.2015 beantragt die Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde Weisendorf beim Markt Wei-
sendorf einen Zuschuss zur Errichtung eines Gartenhauses 
für die Evangelisch-Lutherische Kindertagesstätte. Wie dem 
Antrag zu entnehmen ist, belaufen sich die Investitionskos-
ten auf 6.200,00 €. Der Zuschussantrag wurde den Aus-
schussmitgliedern mit der Sitzungsladung zugesandt. 
 
In der Vergangenheit wurden bei ähnlich gelagerten Fällen 
für den Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen Zu-
schüsse in Höhe von 50 % der Investitionskosten gewährt. 
Im vorliegenden Fall beträgt der Zuschuss des Marktes 
Weisendorf 3.100,00 €. 
 
Folgender Beschluss wird gefasst: 
 
Aufgrund des Antrages vom 15.07.2015 gewährt der Markt 
Weisendorf der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemein-
de Weisendorf einen Zuschuss zur Errichtung eines Gar-
tenhauses für die Evangelisch-Lutherische Kindertagesstät-
te in Höhe von 50 % der nachgewiesenen Investitionskos-
ten, maximal 3.100,00 €. Der Zuschussbetrag in Höhe von 
3.100,00 € ist im Haushalt 2016 unter der Haushaltsstelle 
1.4640.9873 zu veranschlagen. 
 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
 
Zu 3)  
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weisendorf; Zu-
schussantrag zur Anschaffung einer neuen Geschirrspül-
maschine für die Evangelisch-Lutherische Kindertagesstätte 
 
Mit Schreiben vom 29.10.2015 beantragt die Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde Weisendorf beim Markt Wei-

sendorf einen Zuschuss zur Anschaffung einer neuen Ge-
schirrspülmaschine für die Evangelisch-Lutherische Kinder-
tagesstätte. Wie dem Antrag zu entnehmen ist, belaufen 
sich die Investitionskosten auf 6.000,00 €. Der Zuschussan-
trag wurde den Ausschussmitgliedern mit der Sitzungsla-
dung zugesandt. 
 
In der Vergangenheit wurden bei ähnlich gelagerten Fällen 
für den Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen Zu-
schüsse in Höhe von 50 % der Investitionskosten gewährt. 
Im vorliegenden Fall beträgt der Zuschuss des Marktes 
Weisendorf 3.000,00 €. 
 
Folgender Beschluss wird gefasst: 
 
Aufgrund des Antrages vom 29.10.2015 gewährt der Markt 
Weisendorf der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemein-
de Weisendorf einen Zuschuss zur Anschaffung einer neu-
en Geschirrspülmaschine für die Evangelisch-Lutherische 
Kindertagesstätte in Höhe von 50 % der nachgewiesenen 
Investitionskosten, maximal 3.000,00 €. Der Zuschussbe-
trag in Höhe von 3.000,00 € ist im Haushalt 2016 unter der 
Haushaltsstelle 1.4640.9873 zu veranschlagen. 
 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
 
Zu 4)  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Antrag auf Schaffung einer 
Teilzeitstelle für die hauptamtliche Betreuung der zugewie-
senen Asylbewerberinnen und Asylbewerber 
 
Mit Schreiben vom 01.10.2015 stellt die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN folgenden Antrag: „Die Verwaltung wird 
gebeten die Möglichkeiten zur Schaffung einer Teilzeitstelle 
für die hauptamtliche Betreuung der in Zukunft der Ge-
meinde Weisendorf zugewiesenen Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber zu prüfen und die benötigten Mittel hierfür im 
Haushaltsplan 2016 bereitzustellen.“ Die Begründung des 
Antrages kann dem oben genannten Schreiben entnommen 
werden. Der Antrag wurde den Ausschussmitgliedern mit 
der Sitzungsladung zugesandt. 
 
Derzeit leben in Weisendorf 16 Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber, weitere 10 werden demnächst in Weisendorf 
einziehen. Die Betreuung der Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber in Weisendorf wird von einem ehrenamtlichen 
Helferkreis übernommen. 
 
Eine telefonische Anfrage beim Landratsamt Erlangen-
Höchstadt hat ergeben, dass die Betreuung der Asylbewer-
berinnen und Asylbewerber, die von den ehrenamtlichen 
Kräften nicht mehr geleistet werden kann, von den Sozial-
verbänden übernommen wird. Eine Stellungnahme hierzu 
wurde vom Landratsamt zugesichert, sie wird den Aus-
schussmitgliedern in der Sitzung vorgelegt. 
 
Der Stellungnahme des Landratsamtes vom 18.11.2015 ist 
zu entnehmen, dass der Sozialhilfeausschuss des Land-
kreises beschlossen hat, dass die 1,5 Asylsozialbera-
ter/innen beim Landkreis zur Koordination der Asylsozialbe-
ratung und zur Koordination des ehrenamtlichen Engage-
ments im Landkreis eingesetzt werden. Außerdem teilt das 
Landratsamt mit, dass nach aktuellem Stand die Asylsozi-
alberatung in Weisendorf durch den Arbeiter Samariter 
Bund, RV Erlangen-Höchstadt, durchgeführt werden soll, 
bis zur Besetzung der Stelle steht aktuell Frau Ringler vom 
Sachgebiet Soziales zur Verfügung. 
 
Aufgrund des geschilderten Sachverhalts kommt die Ver-
waltung zu dem Ergebnis, dass es derzeit nicht erforderlich 
erscheint, finanzielle Mittel zur Schaffung einer Teilzeitstelle 
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für die hauptamtliche Betreuung der der Gemeinde Wei-
sendorf zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewer-
ber im Haushaltsplan 2016 bereitzustellen. 
 
Folgender Beschluss wird gefasst: 
 
Der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss beschließt, dass 
keine finanziellen Mittel zur Schaffung einer Teilzeitstelle für 
die hauptamtliche Betreuung der der Gemeinde Weisendorf 
zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerber im 
Haushaltsplan 2016 bereitgestellt werden. 
 

Abstimmungsergebnis: 6 : 3 
  
Zu 5)  
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 – Vorberatung 
 
Den Ausschussmitgliedern liegt der Entwurf der Haushalts-
satzung und des Haushaltsplans samt Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2016 zur Beratung vor. Die Unterlagen wur-
den den Ausschussmitgliedern mit der Sitzungsladung zu-
gesandt. Außerdem haben alle Gemeinderatsmitglieder den 
Haushaltsentwurf per E-Mail im pdf.Format erhalten. 
 
Gegenüber dem zugesandten Haushaltsentwurf haben sich 
im Zuge der Haushaltsberatungen bei folgenden Haus-
haltsstellen Änderungen ergeben: 
 
Haushalts-
stelle 

2016/€ 2017/€ 2018/€ 2019/€ 

 
0.7000.1111 
 

 
nach erfolgter Gebührenkalkulation werden die neu-
en Beträge eingesetzt 

 
0.8151.1171 378.000 378.000 378.000 378.000 
0.8151.1198 26.400 26.400 26.400 26.400 
0.9000.0030 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 
0.9000.0100 4.363.300 4.586.100 4.820.000 5.065.800 
0.9000.0120 102.400 105.500 98.100 101.500 
0.9000.0615 347.200 364.900 383.500 403.000 
0.8151.6412 98.700 52.200 26.000 26.500 
0.9000.8100 317.000 317.000 317.000 317.000 
1.4640.9824 12.400 0 0 0 
1.6150.9510 660.000 640.000 580.000 340.000 
1.6300.9507 30.000 0 0 0 
1.6300.9508 175.000 0 0 0 
1.7010.9590 50.000 10.000 10.000 10.000 
1.8151.9502 105.000 0 0 0 

 
Die hieraus resultierenden Änderungen (Zuführungen, 
Summen etc.) werden im Zuge der Überarbeitung ebenfalls 
angepasst. 
 
Nach eingehender Beratung und Diskussion zum Haushalt 
2016 wird folgender Beschluss gefasst: 
 
Der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss hat den Entwurf 
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans samt Anla-
gen für das Haushaltsjahr 2016 eingehend beraten und zur 
Kenntnis genommen. Dem Marktgemeinderat wird empfoh-
len, dem Haushalt 2016 mit den besprochenen Änderungen 
zuzustimmen und die Haushaltssatzung 2016 zu beschlie-
ßen. 
 

Abstimmungsergebnis: 8 : 1 
 

Ende der öffentlichen Sitzung: 21.00 Uhr 
 

 

 

 

 

 

MARKT WEISENDORF 
 

Niederschrift 
 
Sitzung:  Bau- und Umweltausschuss 
Tag:  Montag, 16.11.2015 
Uhrzeit:  19.00 Uhr 
Ort:  Sitzungssaal des Rathauses 
   

I. Öffentliche Sitzung 
 
zu 1) 
Genehmigung der Sitzungsniederschrift über die letzte Sit-
zung des Bau- und Umweltausschusses 
 
Folgender Beschluss wird gefasst. 
 
Die letzte Sitzungsniederschrift über die öffentliche Bau- 
und Umweltausschuss-Sitzung vom 19.10.2015 wird ohne 
Einwand genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
 
Das Protokoll der nichtöffentlichen Sitzung des Bau- und 
Umwelt-ausschusses am 19.10.2015 wird zur Kenntnis 
während der Aus-schuss-Sitzung in Umlauf gegeben und 
gilt als genehmigt, wenn keine Einwände erhoben werden. 
 
Einwände werden bis zum Ende der Sitzung nicht erhoben. 
  
Abwasseranlage Weisendorf, Kanalsanierung im Ortsteil 
Buch und in Weisendorf; beschränkte Ausschreibung 
 
Am 05.11.2015 ging vom Ingenieurbüro für Tiefbau Wagner 
GmbH, Roßtal der Vorschlag ein, für den Ortsteil Buch so-
wie den Ortsteil Weisendorf Kanalsanierungsarbeiten aus-
zuschreiben. Die Baukosten für den Ortsteil Buch – Sanie-
rung Sammler werden auf rd. 6.000 € (brutto) geschätzt. 
Für Weisendorf – Kanalsanierung Höchstadter Straße wer-
den die Kosten auf rd. 30.000 € (brutto) geschätzt. Der Sa-
nierungsvorschlag mit den Planunterlagen ging zusammen 
mit der Ladung den Bauausschussmitgliedern zu. 
 
Herr Wagner erläutert die Planungen und beantwortet die 
Fragen der GRM. 
 
Folgender Beschluss wird gefasst: 
 
Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der vorgelegten 
Planung zu. Die Verwaltung wird beauftragt, die „Sanierung 
Sammler OT Buch und Kanalsanierung Höchstadter Straße 
OT Weisendorf“ wie vorgestellt auszuschreiben. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
  
zu 3)  
Bauanträge und Bauvoranfragen  
 
Das gemeindliche Einvernehmen zu nachfolgend genann-
ten Bauanträgen wird unter Berücksichtigung der Ausfüh-
rung zu dem einzelnen Bauantrag erteilt. Auf die Einhaltung 
der gemeindlichen Garagen- und Stellplatzsatzung wird 
hingewiesen: 
 

- Neubau eines Garagengebäudes mit Geräteraum, 
Flur-Nr. 169 Gemarkung Weisendorf, Birkenhof 3 

 
Mit Schreiben vom 28.09.2015 gibt der Planer Erläuterun-
gen zum Bauvorhaben. Weiterhin wird mit Schreiben vom 
28.09.2015 ein Antrag auf Abweichung der Abstandsfläche 
gestellt und begründet. 
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Da der Bauantrag im festgelegten Sanierungsgebiet Wei-
sendorf liegt, wurde er Herrn Rosemann vom Topos team 
vorgelegt. Dazu liegt von Herrn Rosemann eine ausführli-
che Stellungnahme vom 15.10.2015 vor. Aus seiner Sicht 
ist das Vorhaben in der dargestellten Form mit den aktuel-
len Zielen der städtebaulichen Sanierung nur schwer ver-
einbar. Es widerspricht den Gestaltungsrichtlinien, zerstört 
potentiellen Wohnraum und wird nicht dazu beitragen, die 
Qualität des Wohnumfeldes am südlichen Birkenhof zu ver-
bessern.  
 
Daher fand wegen einer evtl. Umplanung am 16.11.2015 im 
Rathaus ein Gespräch zwischen Verwaltung, Bauherrn, 
Planer und Herrn Rosemann statt. Im Ergebnis kann der 
Bauherr die Größe des Gebäudes nur unwesentlich verklei-
nern und es verbleibt bei dem eingereichten Bauantrag. 
Hinsichtlich der Gestaltung der Tore und Fenster wird ver-
sucht die Gestaltungsrichtlinien zu beachten. 
 
Allein aufgrund der bestehenden Gestaltungsrichtlinien des 
Marktes Weisendorf kann der Bauantrag nicht abgelehnt 
werden. Letztendlich richtet sich das Bauvorhaben nach § 
34 BauGB und muss sich in die umliegende Bebauung ein-
fügen. 
 
Der baulichen Gestaltung des Bauantrages und der bean-
tragten Abweichung wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 6 : 3 
 
Dem Bau- und Umweltausschuss liegt folgender Antrag auf 
Befrei-ung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
vor: 
 

- Farbe für Dacheindeckung mit Dachziegel in Farbe 
anthrazit (zum Umbau an bestehendem Wohnhaus 
mit Anbau Wintergarten, Errichtung einer Zwerchgau-
be mit Balkon sowie Garage, Nr. LRA H  254/15), Flur-
Nr. 372/42 Gemarkung Weisendorf, Sudetenstr. 2 

 
Vom Landratsamt wurde mit Bescheid vom 18.06.2015 un-
ter Erteilung der gemeindlichen Einvernahme die Bauge-
nehmigung zum Umbau eines Wohnhauses mit Anbau ei-
nes Wintergartens, Errichtung einer Zwerchgaube mit Bal-
kon sowie einer Garage erteilt. Im Rahmen der Bauausfüh-
rung wurde vom Landratsamt festgestellt, dass das Dach 
des gesamten Gebäudes neu mit schwarzen Ziegeln, an-
stelle der im Bebauungsplan festgesetzten roten Ziegel ein-
gedeckt wurde. Der Bauherr wurde daher aufgefordert für 
die abweichende Farbe der Dacheindeckung bei der Ge-
meinde einen Antrag auf Erteilung einer isolierten Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu stellen. 
 
Das geplante Vorhaben der Erneuerung der Dacheinde-
ckung ist verfahrensfrei gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 11a Bay-
BO. Von der Verwaltung wird festgestellt, dass in der umlie-
genden Bebauung zwei Wohnhäuser mit schwarzen Dach-
ziegeln eingedeckt sind (Flur-Nr. 372/11 und Neubau auf 
Flur-Nr. 409/8). 
 
Folgender Beschluss wird gefasst: 
 
Von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird für die 
Dacheindeckung mit Dachziegel in der Farbe anthrazit (an-
stelle rot) eine Befreiung erteilt. 
 
Im Rahmen der Genehmigung sind die Nachbarn, deren 
Unterschrift auf den Plänen fehlt nach Art. 66 BayBO (Betei-
ligung der Nachbarn) zu beteiligen. 
 
Abstimmungsergebnis: 8 : 1 

Dem Bau- und Umweltausschuss liegt folgender Antrag auf 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
vor: 
 

- Errichtung einer Teileinfriedung mit Gabionen, Höhe 
1,90 m (zur östlichen Grundstücksgrenze), Flur-Nr. 
406/28 Gemarkung Weisendorf, Am Hochstock 22 

 
Der Antragsteller beabsichtigt auf der östlichen Grund-
stückgrenze  zur Grundstückgestaltung, insbesondere zur 
Einfriedung Gabionen einzubauen. Die Gabionen-
Metallgestelle haben eine Tiefe von 20 cm und sollen vom 
Grundstück der Antragsteller bis zu einer Höhe von 1,90 m 
errichtet werden, aktuell getrennt in drei Teilbereiche mit 
Längen von 3,40 m, 0,90 m und 0,85 m. Die Gabionen wer-
den mit Steinen gefüllt und sollen laut Aussage vom An-
tragsteller durch Kletterpflanzen begrünt werden. 
 
Die von der Einfriedung betroffenen Grundstücksnachbarn 
sind mit dieser Gestaltung nicht einverstanden und haben 
mit Schreiben vom 01.11.2015 vorab Einspruch gegen die 
vorgesehene Grenzbebauung erhoben. Sie verweisen auf 
die Regelungen des Bebauungsplanes wonach Einfriedun-
gen nur bis zu einer Höhe von 1,20 m und in Holz zulässig 
sind. Zu dem Einspruch haben die Nachbarn weitere Unter-
lagen als Anlagen 1 bis 9, z.B. Skizzen und Bilder vorge-
legt. Im Gespräch teilte der betroffene Nachbar gegenüber 
der Verwaltung mit, dass die vorgesehene Einfriedung wie 
eine erdrückende Mauer auf ihn wirkt. 
 
Das geplante Vorhaben ist verfahrensfrei gemäß Art. 57 
Abs. 1 Nr. 6a BayBO. Nach dem Bebauungsplan dürfen 
Einfriedungen eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. 
Für die Gestaltung ist Holz vorgeschrieben. Ausgenommen 
sind Hecken, deren Höhe bis 2,0 m zulässig ist. 
 
Bei einem Ortstermin am 10.11.2015 wurde von der Verwal-
tung fest-gestellt, dass es in dem Baugebiet keine ver-
gleichbaren Einfriedungen mit Gabionen gibt. Bei drei 
Grundstücken wurden allerdings höhere Holzsichtschutz-
zäune bis zu 2 m Höhe festgestellt.  Ob für diese Einfrie-
dungen Genehmigungen vorliegen ist aktuell nicht be-
kannt. 
 
Gegen eine Genehmigung der beantragten Höhe spricht die 
Höhen-lage des östlichen Grundstückes - wie auch von den 
Nachbarn im vorgetragenen Einspruch angeführt. Das 
Grundstück liegt niedriger und dadurch würde die Höhe der 
Einfriedung für das Nachbargrundstück 2,10 m betragen. 
 
Die auf den Fotos des Antragstellers dargestellte Beton-
stützmauer mit 80 cm wurde vom Nachbargrundstück er-
richtet und nicht vom Antragsteller. Für die Art der Einfrie-
dung hatte damals der Bauaus-schuss in seiner Sitzung 
vom 07.10.1996 teils zugestimmt. Laut Bescheid des Land-
ratsamtes vom 11.12.1996 sollte der Teil der Mauer in die-
sem Grenzbereich mit einer Holzverkleidung versehen wer-
den. 
 
Folgender Beschluss wird gefasst: 
 
Von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird für die 
beantragte Einfriedung eine Befreiung für die Höhe und die 
Art der Gestaltung mit folgender Einschränkung erteilt: Die 
Höhe darf lediglich 1,80 m betragen, weil das angrenzende 
Nachbargrundstück niedriger liegt und dort die Höhe einer 
Einfriedung maximal 2 m betragen darf. 
 
Abstimmungsergebnis: 1 : 8 
 
Damit ist der Antrag abgelehnt. 
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zu 4)  
Städtebauförderung; Antrag auf Gewährung eines Zu-
schusses aus dem kommunalen Förderprogramm im Sanie-
rungsgebiet „Ortsmitte von Weisendorf“ für Umgestaltung 
der Vorflächen des Wohngebäudes, Flur-Nr. 302/19 Ge-
markung Weisendorf, Vorstadtstr. 13 
 
Zu dem vorliegenden Zuschussantrag vom 06.10.2015 hat 
Herr Rosemann vom Topos team mit Feststellung vom 
29.10.2015 eine Zuschussfähigkeit für die Maßnahme – 
Umgestaltung der Vorflächen am Wohngebäude: Pflaster-
arbeiten, Steinarbeiten, Metallarbeiten, Bepflanzung – er-
rechnet. Der Gesamtzuschuss (maximal bis zu 10.000,00 €) 
beläuft sich nach seiner Berechnung auf 2.945,39 €. 
 
Folgender Beschluss wird gefasst: 
 
Aufgrund der festgestellten Zuschussfähigkeit vom Pla-
nungsbüro Topos team wird für die aufgezeigte Sanie-
rungsmaßnahme eine Förderzusage durch den Markt Wei-
sendorf erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
 
zu 5) 
Bebauungsplan Etzelskirchen West der Stadt Höchstadt 
a.d.Aisch; Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
 
Mit Schreiben vom 14.10.2015 übersendet die Stadt 
Höchstadt den Vorentwurf zum Bebauungsplan Etzelskir-
chen West mit Begrün-dung. Dazu wird der Markt Weisen-
dorf als Nachbargemeinde beteiligt. 
 
Folgender Beschluss wird gefasst: 
 
Da keine öffentlichen Belange des Marktes Weisendorf be-
rührt wer-den, bestehen seitens des Bau- und Umweltaus-
schusses gegen den Bebauungsplan Etzelskirchen West 
der Stadt Höchstadt keine Bedenken. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
  
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 
 
Die Anfragen an den ersten Bürgermeister und an die Ge-
meinderatsmitglieder werden beantwortet. 
 

II. Nichtöffentliche Sitzung/Auszug 
 
zu 1) 
Baugebiet „Gerbersleithe-Ost“, zweiter Erschließungsab-
schnitt; Verkauf eines Kfz-Stellplatzes und eines Miteigen-
tumsanteiles an dem Garagenhofgrundstück 
 
Der Bau- und Umweltausschuss stimmt dem Kaufvertrag 
zu. 
 
gez.   gez. 
Heinrich Süß  Engelbert Söhnlein 
Erster Bürgermeister Schriftführer 

 

 

Kirchliche Nachrichten 
 

Kath. Pfarrgemeinde St. Josef 
 

Samstag, 5. Dez.  

16.45 Beichtgelegenheit * 17.00 Rosenkranzandacht  

17.30 VAM, (PV) Gebetsged.  
f.+Eltern Maria u.Andreas Seitz u.alle +Angeh.  
FÜR + Mutter u.Schw.-Mutter Eva Kreiner z.Todestag u. 

+Georg Kreiner  
FÜR + Sohn Oswald, dessen Vater Rainer,Eltern, Geschw.  
und Verw., Riegelein  
FÜR + Susanne u.Michael Klein und Großeltern  
FÜR +Tante Berta Ernet, +Eltern Meister u. Ullmann u. 
Schwager Winkelmann  
FÜR +Mann u. Vater, Eltern und Schw.-Eltern, n.M. Meister  
FÜR +Erna Sternitzke  

Sonntag, 6. Dez., 2. Adventssonntag, Adventsmarkt um 

die Kirche  

9.00 Pfarrgottesdienst/Familienmesse  

GS 10.00 Spielstraße, 10.30 Kinderabenteuerland    

      17.15 ökumenische Andacht in der kath. Kirche 

Dienstag, 8. Dez. Hochfest der Jungfrau und Gottesmut-

ter Maria  

SK  Hl. Messe  

Mittwoch, 9. Dez.  

8.30 Hl. Messe  

Donnerstag, 10. Dez., in REUTH  

18.00 RORATE- Messe Gebetsgedenken  
FÜR +Sohn Manfred u.beiders.+Eltern Mayer Reuth  
FÜR Verst. der Familien Kreiner u.Turowski  
FÜR +Gertraud Schreiner  

Freitag, 11. Dez.  

SK 18.00 Hl. Messe - anschließend Anbetung  
 
Hinweis: Die aktuellsten Informationen finden Sie auf der 
Gottesdienstordnung der Pfarrei und der Homepage 
www.st-josef-weisendorf.de  
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - 
 

„Segen bringen, Segen sein. Respekt für dich, für mich, 

für andere – in Bolivien und weltweit. 
 

Sternsinger 2016 

In Weisendorf wird die Aktion 
Dreikönigssingen am Mittwoch, den 6. 
Januar 2016, nach der feierlichen 
Aussendung im Gottesdienst um 9 Uhr 
durchgeführt. Das Geld, das die 
Sternsinger in unserer Gemeinde 
ersammeln, wird vom Kindermissionswerk 
für verschiedene Hilfsprojekte auf der 
ganzen Welt verwendet. 

Wir brauchen Kinder und Jugendliche, aller Konfessionen,  
etwa ab der 3.Klasse, die sich an dieser weltweit größten 
Hilfsaktion von Kindern für Kinder beteiligen wollen. 
Alle, die die Aktion unterstützen möchten, tragen sich bitte 
in die Liste in der Sakristei und den Evgl. und Kath. 
Pfarrbüro ein oder melden sich telefonisch bzw. per e-Mail 
bei: Judith Mayer, Tel. 09135/7366580  eMail: christian-
judith.mayer@t-online.de; oder bei Margarete Zink, Tel. 
09163/8546 bzw. eMail: rmm-zink@t-online.de. 
  

Unsere Vorbereitungstermine: 
 Samstag, 12. Dezember 2015 um 10.00 Uhr Sternsin-

gertreffen im Pfarrsaal. Hier werden die nötigen Infos 
zur Aktion gegeben: Film, Gruppeneinteilung, Üben der 
Texte, Anprobe der Gewänder. 

 Dienstag, 5. Januar 2016, 14.30 Uhr: Generalprobe für 
Gottesdienst und Sternsingen 
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Informieren und Diskutieren! 
 
Die evangelischen und katholischen  
Kirchengemeinden in Weisendorf 

laden ein zu einer Vortragsreihe  
im Winterhalbjahr 2015/16 
 
Wir laden herzlich ein zum nächsten Vortrag mit dem 

Thema: „Jeder ist normal, bis du ihn kennst.“  
Referentin: Schwester Teresa. 

 
Termin:  Donnerstag, 10. Dezember 2015 
Zeit: 19.30 Uhr 
Ort: Evang. Gemeindesaal, Hauptstr. 12 
 
Der Eintritt ist frei 
 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Weisendorf  
 
Freitag, 04.12.2015 

Seniorenkreis 
Liebe Senioren, 

wir laden herzlich ein zur "Adventsfeier" am Freitag, den 

04.12.2015 um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen in den 
evangelischen Gemeindesaal. Wir freuen uns auf ein paar 
gemütliche Stunden mit Ihnen. 
Ihr Mitarbeiter-Team 
 

15.00 Uhr bis 16.30 Uhr Kindergruppe für 6- bis 10-Jährige,  
im Gemeindehaus. 

Sonntag, 06.12.2015  - 2. Advent -  
9.30 Uhr Gottesdienst. Anschließend Kirchenkaffee im Ge-
meindehaus. 

17.15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in St. Josef – zum 
Abschluss des Weihnachtsmarktes. Der Gottesdienst wird 
mitgestaltet vom Evang. Kirchenchor. 

Montag, 07.12.2015 
10.15 Uhr Kindergarten-Gottesdienst 
17.45 Uhr Posaunenchorprobe für Nachwuchsbläser,  
im Gemeindesaal. 
19.00 Uhr Posaunenchorprobe, im Gemeindesaal. 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe, im Gemeindesaal. 

Dienstag, 08.12.2015 
20.00 Uhr Hauskreis „Horizont“: Adventsfeier. 
Kontakt: Familie Bindner, Tel. 09135/729664. 

Donnerstag, 10.12.2015 
9.30 bis 11.00 Uhr Mutter-Kind-Gruppe „Zwergentreff“ –  
für Kinder bis 3 Jahre, im Gemeindesaal.  
Kontakt: M. Gerdes, Tel. 0176 / 47368099 
 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Rezelsdorf  
 

Sonntag, 06.12.2015  - 2. Advent -  
11.15 Uhr Taufe Konrad Kaiser 

 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kairlindach  
 

Sonntag, den 06.12.2015 
09:30 Uhr  Gottesdienst in Kairlindach 

Dienstag, den 08.12.2015 
19.00 Uhr  Prisma – Treff junger Leute in der Pfarrscheune 
in Kairlindach 

Freitag, den 11.12.2015 
19:00 Uhr  Taizégebet in Großenseebach 

 
- - - - - - - - - - - - - 

 

Vorweihnachtliche Helfer für die Hofweihnacht 

in Kairlindach am 23.12.16 gesucht. 
Nur wenn sich Helfer finden kann sie wie bisher 

stattfinden 
Tel. 09135-8213, pfarramt.kairlindach@elkb.de 

 

 

 

 

Kreuz&Quer –  

Evangelische Gemeinde Weisendorf 
 

Donnerstag, 3. Dezember 

19:30 bis 21:00 Teenkreis MaxxLife 

Freitag, 4. Dezember 

20:00 Gebetsabend 

Sonntag, 6. Dezember 

11:00 Brunch-Gottesdienst 
Parallel Kindergottesdienst für Kinder: 
von 4-6 Jahren und von 7-12 Jahren 
Eltern mit Kindern bis 3 Jahren können den Gottesdienst im 
Eltern-Kind-Raum verfolgen! 

Dienstag, 8. Dezember 

19:00 Alphakurs 
Thema: Christsein – unwichtig, unattraktiv, unwahr? 

Mittwoch, 9. Dezember 

14:30 – 16:00 „Café der Begegnung“ 
Gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen. 
Gedanken zum Advent 
 
Kontakt: 
Evangelische Gemeinde Kreuz&Quer 
Schlossgartenstraße 2-4; 91085 Weisendorf 
Tel: 09135-725322, www.kreuz-quer.com 
 

 

Vereinsnachrichten 

 

Die SPD vor Ort 
 

Herzliche Einladung an den Roten Tisch: 
 

Am Mittwoch, 09.12.2015 ab 19.30 Uhr in Rezelsdorf 

Gasthaus Lunz stellen sich die Gemeinderäte der 
SPD den Mitgliedern und interessierten Gästen zum 
Gespräch und zur Information über die öffentliche Ta-
gesordnung der bevorstehenden Gemeinderatsitzung 
und die aktuelle Gemeindepolitik. Die Anliegen, Fra-
gen und Anregungen unserer Mitbürger sind uns wich-
tig. 

 

Kathrin Rascher und Ludwig Paulus 
 

 

ASV Weisendorf e.V. 

 
Nächste Ausschusssitzung findet statt: 
am: 06.12.2015 
um: 19:30 Uhr 
wo: ASV Vereinsheim 
 
Die Vorstandschaft 
 
Infos und und News unter www.asv-weisendorf.de 
 

 

Vortragsreihe 

unserer Kirchen 
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Bürgerliche Wählergemeinschaft – BWG FW – 

Markt Weisendorf e. V.          
  

Herzliche Einladung zum Bürgertreff, der öffentlichen 
Fraktionssitzung der BWG-FW.       
  
Diskutieren Sie mit unseren Gemeinderäten die aktu-
ellen Fragen der Gemeindepolitik sowie die Themen 
der nächsten Gemeinderatssitzung.  
  

Am Donnerstag, 10. Dezember 2015 um 19.30 Uhr 
im Gasthaus Goldner Engel. 
  
Wir freuen uns auf viele interessierte Bürgerinnen und 
Bürger.  
         
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.bwg-
fw.de. Dort finden Sie z.B. Kommentare zu den Ge-
meinderatssitzungen, Termine zu unseren Bürger-
treffs und weitere interessante Informationen.  
  
Die Vorstandschaft 
  

  

Rassegeflügelzuchtverein  

Rezelsdorf e.V.  
 

Unsere nächste Monatsversammlung findet am Frei-

tag, den 04. Dezember 2015 um 19:30 Uhr im Ju-
gendraum der Geflügelhalle in Rezelsdorf statt.  
 
Zu dieser Versammlung möchten wir alle Mitglieder 
und Freunde des Vereins recht herzlich einladen. 
 
Aktuelle Informationen gibt es ab sofort auch immer 
auf unserer neuen Homepage: www.rgzv-
rezelsdorf.de 

 
- - - - - - - - - - - - - 

 

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am Sams-
tag, den 12. Dezember 2015 um 19:00 Uhr im Saal 
des Landgasthofes Lunz in Rezelsdorf statt. 
 
Gestaltet wird diese wie immer von der Jugendgruppe. 
 
Hierzu möchten wir alle Mitglieder und Freunde des 
Vereins recht herzlich einladen. 
 
Auf Ihren Besuch freut sich  
RGZV Rezelsdorf e.V. 
 

 

 

Öffnungszeiten des Rathauses Weisendorf 
 

 

Montag und 
Mittwoch bis Freitag 

 
8.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag 7.30 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr 

 

 

Museumsadvent des Heimatvereins 

Weisendorf  
 
Wie jedes Jahr feiert der Heimatverein 
am 2. Adventssonntag zwischen 14.00 und 17.00 Uhr 
seinen Museumsadvent am Reuther Weg 16. In die-
sem Jahr ist dies am 06. Dezember 2015. 
 
Wie immer gibt es vorweihnachtliche Stimmung mit 
Gebäck und Glühwein. Gegen 14:30 Uhr erwarten die 
Jagdhornbläser der Kreisjägerschaft und gegen 15.00 
Uhr erwarten wir den evang. Posaunenchor Weisen-
dorf, den Gesangverein Rezelsdorf und das Christ-
kind. Zwischen dem Weihnachsmarkt an der katholi-
schen Kirche und dem Museum wird zwischen 14:00 
und 17:00 Uhr ein kostenloser Bus-Pendelverkehr 
eingerichtet, so dass bequem beide Veranstaltungen 
besucht werden können. 
 
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 
Der Eintritt ist frei. 
 

 

Obst- und Gartenbauverein Weisendorf e.V. 
 

Hallo liebe Schmetterlinge  

 

Am Samstag, dem 12. Dez. 2015 von 14.00 – 16.00 

Uhr treffen wir uns am OGV – Vereinsgrundstück zu 

unserer diesjährigen Waldweihnachtsfeier mit Kar-

toffeln. 

 
Lasst Euch überraschen, mit  Geschichten aus dem 
Kartoffelbuch,  Kartoffeln, die leuchten und vieles 
mehr. 
 
Wir freuen uns auf Euch. 
 
Eure Betreuerinnen Tanja, Vanessa und Waltraud 
 

 

 

Freiwillige Feuerwehr Weisendorf 

Dienstplan für Monat 

Dezember 2015 
 

 
 

Tag, 

Datum 

Uhr-

zeit 

Art des Dienstes, Veranstal-

tung, 

Teilnehmer, Gruppe, Ort, 

Treffpunkt, Abfahrt usw. 

Anzugs- 

ordnung 
Verantwortlich 

Samstag 

05.12.2015 
12:00 Wartungsdienst Zivil 

Schwarz 

Karlheinz 

Samstag 

05.12.2015 
15:00 

Unterweisung für Atemschutz-

geräteträger 
Zivil 

Schmidt H.-P. 

Paulus B. 

Sonntag 

06.12.2015 
09:00 

Unterweisung für Atemschutz-

geräteträger 
Zivil 

Schmidt H.-P. 

Paulus B. 

Dienstag 

08.12.2015 
19:00 Gruppenführerbesprechung Zivil 

Oed 

Wilhelm 

Samstag 

12.12.2015 
15:00 Ausbildung / Unterricht Zivil 

Oed 

Wilhelm 

Sonntag 

13.12.2015 
09:00 Ausbildung / Unterricht Zivil 

Oed 

Wilhelm 

 

Zusätzliche Termine sind dem Schaukasten am Feuerwehrge-
rätehaus zu entnehmen. 

Um rechtzeitiges und vollzähliges Erscheinen wird gebeten. 

Entschuldigungen rechtzeitig an den zuständigen Gruppenfüh-
rer bzw. Kommandanten Wilhelm Oed, Kdt. 
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Rahmenprogramm in der Kirche: 
 

13.30 Eröffnung durch Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein 

  Prolog des Weisendorfer Christkind 

13.45 Kinderhaus St. Josef 

14.00 Posaunenchor 

14.45 Kisi-Club 

15.15 TSG – Purzel und Sternchen 

16.00 Kindergarten Gerbersleite 

17.00 Christkind 

17.15 Ökumenische Andacht 

 

Im Außenbereich durchgehend:  

Kostenloser Pendelbus zwischen Weihnachtsmarkt und 

Museumsadvent im Museum des Heimatvereins 

 

Veranstalter: Markt Weisendorf 
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Amt für Freizeit und Kultur  

 

Kontakt und Information: 

Amt für Freizeit und Kultur  

Markt Weisendorf   

Gerbersleite 2    

91085 Weisendorf (Rathaus)  

Fon:  09135/7120-29/-39 

E-Mail: freizeitamt@weisendorf.de 

Weitere Infos unter www.weisendorf.de 

Öffnungszeiten: 
Mo.-Do.: 08.00-12.00 Uhr und Do.:  14.00-18.00 Uhr 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Vorstellung Kinder Theater AG 

HANS IM GLÜCK 
17.01.2016  15.00 Uhr 

Für alle Menschen ab 5 Jahren! 
Eintritt: frei  Jugendraum MZH 

 
 

_____________________________________________ 

 
 

Das neue Programm vom Amt für 
Freizeit und Kultur von Januar bis Ju-

ni 2016 
erscheint vorauss. Mitte Dezember 

2015 
 

 

 

Das Amt für Freizeit und Kultur macht 

Weihnachtsferien 

vom 17.12 bis 07.01.2016! 

____________________________ 

Laufende Angebote in den Bürger-

stuben 

 

WeiSenTreff 

Montag   15.00-18.00 Uhr 

Dienstag   09.00-12.00 Uhr 

 

Donnerstag 

Tanzen im Sitzen 09-11.00 Uhr 

 

„Einer kocht, die anderen 

 löffeln es aus“  11.30-14.00 Uhr 

 

Vom 17.12 bis 06.01.16 machen die 

Angebote vom WeiSenTreff und dem 

Mehrgenerationenhaus Weihnachts-

ferien!  
___________________ 

Filme  
für den 

Herbst des Lebens 
Filmvorstellung für Generation 50+ und Senio-
ren 
 

29.01.16 

 
17 Uhr Ohne Krimi geht die Mimi 
19 Uhr Honig im Kopf 
 

Bürgerstuben Weisendorf 
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